
Vereinbarung gemäß S 81 NPersVG
über d ie Einführung und Anwendung eines elektronischen Dokumen-

tenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystems (DMS)
in der niedersächsischen Landesverwaltung

zwischen

der Niedersächsischen Landesregierung,
vertreten durch das Niedersächsische Ministerium für Inneres, Spoft und Integration

einerseits

und

Deutsche r Gewerkschaftsbu nd
Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt.

sowie

dbb beamtenbund und tari funion
landesbund niedersachsen

andererseits

wird gemäß S 81 des Niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes (NPersVG)
folgende Vereinbarung geschlossen :



S 1 Regelungsgegenstand und Geltungsbereich

(1) Die Vereinbarung gi l t  für al le Dienststel len der niedersächsischen Landesvenrrral-

tung, in denen Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssysteme

(DMS) eingesetzt werden.

(2) In der Landesvenrualtung wird ein einheitliches, zentral betriebenes DMS eingeführt.

Weitere DMS sind nur im Ausnahmefall zulässig und bedurfen der Genehmigung

des Ministeriums fur Inneres, Sport und Integration.

(3) Diese Vereinbarung regelt die Rechte und Pflichten der Anwender des DMS sowie

die Auswertung der im DMS venrualteten Daten der Benutzer. Die Erfassung, Bear-

beitung und Ablage von Dokumenten werden in den von den einzelnen Dienststel-

len zu erlassenden Dienstanweisungen zum Einsatz eines DMS geregelt. Diese

Vereinbarung dient der ordnungsgemäßen Anwendung der elektronischen Vor-

gangsbearbeitung sowie auch als Schutzmaßnahme für die Beschäft igtefr,  z.B. vor

unbefugten Verhaltens- und Leistungskontrol len (vgl.  S 2 Abs.3 S. 1 und S 6).

$ 2 Ziele und Grundsätze des DMS

(1) Mit der Einführung eines DMS sol l  den Beschäft igten der niedersächsischen Lan-

desverwaltung eine anwenderfreundliche, moderne, lT-gestützte Arbeitsumgebung

zur elektronischen Bearbeitung von Venrualtungsvorgängen zur Vertugung gestellt

werden. Die Informationen sollen besser verfügbar sein, die Aktenführung soll ver-

einheitl icht und damit die Effektivität und Transparenz des Venrualtungshandelns

verbessert werden. Ein DMS soll auch die Zusammenarbelt von Beschäftigten er-

leichtern, deren Arbeitsplätze sich an verschiedenen Standorten befinden (2.8. bei

Telearbeit oder Dienststellen mit verschiedenen Standorten).

(2) Die Beschäftigten sind bei der Einfuhrung des DMS rechtzeitig und umfassend zu

Informieren und zu beteiligen. Die Beschäftigten werden durch Einführungsveran-

staltungen, Schulungen und zusätzl iche Informationen (2.8. im Intranet) mit den

Zielen und der Handhabung des DMS frühzeit ig anwendergerecht veftraut gemacht.



(3) Individuel le Verhaltens- und Leistungskontrol len im DMS sind nur nach Maßgabe

des $ 6 zulässig. lm DMS werden nur die für den Betr ieb des DMS erforderl ichen

Daten der Mitarbeiter verarbeitet.

(4) DMS werden ausschl ießl ich fur dienstl iche Zwecke genutzt.

(5) Betr iebsbedingte Kündigungen aufgrund der Einführung des DMS sind ausge-

schlossen. Eventuell notwendig werdende Um- oder Versetzungen führen nicht zu

Verschlechterungen bei der Vergütung bzw. Besoldung.

$ 3 Einführung und Betr ieb des Iandeseinheit l ichen DMS (Projekt eAkte-Land)

(1) Die Einführung des landeseinheit l ichen DMS erfolgt im Rahmen des Projektes eAk-

te-Land. Das Ministerium für Inneres, Sport und Integration steuert das Projekt eAk-

te-Land im Zusammenwirken mit der Staatskanzlei, den Ressorts, dem Landesbe-

tr ieb für Stat ist ik und Kommunikationstechnik Niedersachsen (LSKN) und dem Lie-

feranten des DMS. Die Spitzenorganisationen der Gewerkschaften und Verbände

sind in den Steuerungsgremien des Gesamtprojektes sowie von ressortubergrei-

fenden Projekten vertreten. Auf der Ebene der Ressorts nehmen die zuständigen

Personalvertretungen an den Sitzungen der Steuerungsgremien tei l

(2) Für den technischen Betrieb ist der LSKN zuständig. Das Verfahren wird zentral

betrieben. Die Anwender haben über das Behördennetz einen Online-Zuoriff auf

das  DMS.

$ 4 Gestaltung der Arbeitsplätze

Fur die Arbeit mit einem DMS sind die Arbeitsplätze dem Stand der Technik und den

gesicherten arbeitsmedizinischen und ergonomischen Erkenntnissen entsprechend

auszustatten. Die auf die Arbeitsschutzgesetze gestützten Rechtsverordnungen, insbe-

sondere die Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bi ld-

schirmgeräten (Bi ldschirmarbeitsverordnung - Bi ldschArbV), sowie die jeweils gült igen

Vorschrif ten über die Arbeitsbedingungen an Bi ldschirmgeräten insbesondere der



"Tarifveftrag über die Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf

Arbeitsplätzen mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik" vom

25.01.1990 und die VV Nr.3 zu S 87 NBG -  s ind zu beachten.

Ziel ist es, an den DMS-Arbeitsplätzen Flachbildschirme einzusetzen, auf denen zwei

DIN A4-Seiten vol lständig in ausreichender Auflösung dargestel l t  werden können. Vo-

rübergehend, bis zu einer Ersatzbeschaffung, können vorhandene 19"-Flachbildschirme

weiter eingesetzt werden.

$ 5 Anwenderschulung und -betreuuhg, Part izipation

(1) Al le Beschäft igten, die mit einem DMS arbeiten, sind durch zielgerichtete Schulun-

gen vorzubereiten, die zeitnah zur Einführung eines DMS durchgeführt werden.

(2) Für den Betr ieb des landeseinheit l ichen DMS werden eine technische und eine

fachliche Betreuung eingerichtet.

(3) Die technische Betreuung unterstützt

Betrieb der Server, Bereitstellung von

LSKN geleistet.

bei der Bereitstel lung der DMS-Technik (2.8.

Datenbank und DMS-Software). Sie wird vom

(4) Die fachl iche Betreuung unterstützt bei der Nutzung der DMS-Funktional i täten (2.8.

Pflege von Aktenplan/Aktenverzeichnis, inhalt l iche DMS-Betreuung, DMS-

Benutzervenrualtung, Aussonderung und Archivierung). Zur fachlichen Betreuung

der Anwenderinnen und Anwender sol len besonders geschulte DMS-Betreuerinnen

und DMS-Betreuer eingesetzt werden, die vor Oft die notwendige Unterstutzung

leisten. Diese Aufgaben sol len vor al lem von ehemaligen Registraturkräften geleis-

tet werden. Sie erhalten für ihre Aufgaben die erforderliche Unterstützung vom

LSKN.

(5) Veränderungsvorschläge von Beschäftigten werden aufgenommen, inhaltl ich be-

wertet und beantwortet. lm Intranet wird die Möglichkeit zum Austausch von Infor-

mationen und Meinungen geschaffen. elearning bzw. Web-Based-Training (WBT)

wird nicht als Ersatzfür die Einführungs-Schulungen eingesetzt.



$ 6 Verhaltens- und Leistungskontrol le

(1) Eine individuel le Verhaltens- und Leistungskontrol le f indet nicht statt .  Nach Zustim-

mung der zuständigen Personalvertretungen sind folgende Ausnahmen möglich:

Bestehen eines konkreten Verdachts auf einen dienst-, arbeits-, datenschutz-

oder strafrechtlichen Verstoß.

Anwenderübergreifende Aufzeichnung und Auswertung quantitativer und quali-

tat iver Daten von Verwaltungsvorgängen (2.8. Laufzeit ,  Bearbeitungszeit,  Erle-

d igungsart), soweit d iese für Venrrraltungstätigkeiten unerlässlich sind.

Durchführung von Belastungsuntersuchungen von luK-Technik.

(2) Erkenntnisse, die aus dem im DMS venrualteten Schriftgut gewonnen werden, die-

nen ausschl ießl ich der Sachbearbeitung.

$ 7 Datenschutz, Zugriffsrechte

(1) Die Bestimmungen des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes sind einzuhalten.

Der Betrieb des DMS erfolgt im Rahmen eines lT-Sicherheitskonzeptes. Die Verar-

beitung von schützenswerten personenbezogenen Daten ist so zu gestalten, dass

sie Unbefugten nicht zur Kenntnis gelangen können.

(2) Ein DMS kann als ein fachl iches lnformations- und Wissensmanagementsystem

genutzt werden . Dazu werden innerhalb einer Behörde allgemeine Vorgangsdaten

für alle Beschäftigten lesbar zur Vertügung gestellt, soweit dies datenschutzrecht-

l ich zulässig ist.

(3) Bis zum Abschluss der Evaluation in der Pi lotphase werden keine Personalakten in

das System aufgenommen.



$ 8 Protokol l ierung, Versionierung

(1) lm DMS werden keine unzulässigen Protokol l ierungen durchgeführt.

(2) Die Vergabe und die Anderung der Zugriffsberechtrgungen werden automatisch

dokumentiert.

(3) Jede Anderung eines Objekts im Zeichnungsverfahren oder bei einem Benutzer-

wechsel erzeugt eine neue Version dieses Objekts. lm DMS ist dauerhaft nachvoll-

ziehbar, wer wann welche Anderungen an Objekten vorgenommen hat.

$ 9 Rechte der Personalvertretungen

(1) Veränderungen an der eingesetzten Software werden der zuständigen Personalver-

tretung rechtzeitig vorher mitgeteilt.

(2) Die für die örtliche Behörde zuständige Personalvertretung erhält jederzeit Gele-

genheit,  sich von der Einhaltung der Regelungen dieser Vereinbarung zu überzeu-

gen.

S 10 Schlussbest immung

(1) Die Vereinbarung tr i t t  am 1. Apri l  2009 in Kraf.

(2) Einvernehmliche Anderungen der Vereinbarung sind jederzeit möglich und werden

als schriftl iche Ergänzung hinzugefügt.

(3) Die Vereinbarung kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalender-

jahres schrif t l ich gekündigt werden. Nach Ablauf der Vereinbarung gelten ihre Rege-

lungen bis zum Abschluss einer neuen Vereinbarung weiter.

(a) Soweit einzelne Regelungen der Vereinbarung auf Grund andenrueit iger rechtl icher

Bestimmungen unwirksam sein sol l ten, wird die Wirksamkeit der Vereinbarung im

Übrigen hierdurch nicht berührt.



(5) Bis Ablauf des Jahres 2009 ist mit einer umfassenden Evaluation zu beginnen.

Hannov .r, /.9.,ß- l&Dt-

N iedersächsisches M in isteri u m
für Inneres, Sport und Integration

Uwe Schünemann
Minister

Deutscher Gewerkschaftsbu nd
- Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt
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dbb beamtenbund und tari funion
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